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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung beschreibt die Information des Beschuldigten, 
den Gegenstand der Hauptverhandlung und den Umfang der Rechtskraft im 
U .S. -amerikanischen Strafverfahren. 

Die Arbeit entstand vor dem Hintergrund, daß die Fragen nach dem Prozeß-
gegenstand und dem Umfang der Rechtskraft zu den schwierigsten Problemen 
des geltenden deutschen Strafverfahrens gehören. Im Mittelpunkt des deutschen 
Rechts steht der Begriff der Tat der §§ 151, 155, 264 StPO einerseits und des 
Art. 103 Abs. 3 GG andererseits. Zu diesem Themenkomplex sind insgesamt 
fünf Dissertationen vorgelegt worden sind, doch eine rechtsvergleichende Ab-
handlung fehlt bislang. Diese Lücke vermag auch die vorliegende Arbeit nicht 
zu schließen. Zwar war es das ursprüngliche Ziel des Autors, die im Titel 
dieser Untersuchung aufgeführten Themenkomplexe unter Heranziehung des 
U.S.-amerikanischen Rechts rechtsvergleichend unter dem Stichwort des "An-
klageprinzips" zu analysieren. Dieses Vorhaben erwies sich jedoch im Lauf der 
Zeit als undurchführbar, und zwar schlicht deshalb, weil die zum amerikani-
schen Recht greifbaren Informationen einfach zu spärlich waren. Ein Rechtsver-
gleich macht jedoch nur dann Sinn, wenn Klarheit über die zu untersuchenden 
Objekte besteht, während alles andere bloße Makulatur wäre. Aus diesem 
Grund mußte das Ziel der Untersuchung geändert werden. Statt auf der Grund-
lage eines Rechtsvergleichs einen Vorschlag für eine Reform des deutschen 
Rechts zu entwerfen, trat mehr und mehr die Aufgabe in den Vordergrund, 
vorab eine systematische Darstellung des amerikanischen Rechts zu erstellen. 

Das Resultat meiner Forschungen zum amerikanischen Recht liegt nunmehr 
vor. Die Arbeit ist unter anderem das Ergebnis eines einjährigen LL.M.-Stu-
diums an der University of Wisconsin-Madison und eines dreimonatigen Pra-
xisaufenthaltes in der Rechtsanwaltssozietät Passman & Jones in Dallas. Die 
Arbeit basiert auf einer Anregung von Prof. Dr. Joachim Schulz (Universität 
Osnabrück), dem ich deshalb zu ganz besonderem Dank verpflichtet bin. An 
dieser Stelle möchte ich mich auch bei Prof. Walter Dickey (University of 
Wisconsin-Madison) bedanken, der mir als mein legal advisor den Einstieg in 
die schwierige Materie des amerikanischen Strafprozeßrechts wesentlich erleich-
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tert hat. Danken möchte ich zudem dem attomey at law Bill Hart von der An-
waltssozietät Passman & Iones für die gleichermaßen angenehme wie lehrreiche 
Zeit in Dallas. Besonderer Dank gilt schließlich meiner gesamten Familie, vor 
allem meiner Ehefrau Karin und meiner Tochter Sarah-Isabel, die stets geduldig 
mancherlei Entbehrungen mitgetragen haben. 

Das Manuskript wurde im August 1995 fertiggestellt Das Schlußkapitel 
wurde nach der Disputation im Frühjahr 1997 angehängt. 

Rinteln, den 28. November 1997 

Markus Geister 
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Erstes Kapitel 

Das amerikanische Strafverfahren 

I. Die Grundlagen 

Zu Beginn dieser Untersuchung soll ein Überblick über den Ablauf eines 
amerikanischen Strafverfahrens gegeben werden. Hierzu ist jedoch vorab darauf · 
hinzuweisen, daß das Strafverfahrensrecht in den Vereinigten Staaten nicht nur 
Sache des Bundes ist, sondern wie das materielle Strafrecht der Regelungsge-
walt sowohl des Bundes als auch der 50 Einzelstaaten der U.S.A. unterliege. 
Aus dem hieraus resultierenden Dualismus von Bundes- und Staatenrecht ergibt 
sich eine starre Trennung dergestalt, daß die Bundesstrafprozeßordnung - die 
"Federal Rules of Criminal Procedure" - lediglich für das Bundesstrafverfahren 
gilt, während sich die Strafverfahren der insgesamt 50 Bundesstaaten nach den 
jeweiligen einzelstaatlichen Prozeßordnungen richten (z.B. in Wisconsin nach 
dem "Criminal Procedure Code" oder in Texas nach dem "Code of Criminal 
Procedure"). Es ist deshalb sachlich nicht ganz richtig, vom dem amerikani-
schen Strafverfahren zu sprechen, denn tatsächlich existieren 51 eigenständige 
Strafverfahren. In diesem Sinn heißt es bei LaFave I IsraeJZ: 

"A useful description of the American criminal justice process must begin by ack-
nowledging that there is no single set of criminal justice procedures applied uniformly 
throughout this country. [ ... ] Just as each state can shape its substantive criminal code 
to fit the value judgments and traditions shared by its people it can also shape the 
procedures that will be used in administering that code. As a result, in many respects, 
we have fifty-one different criminal justice processes, one for each of the states and 
one for the federal government". 

Wenn in diesem Kapitel dennoch der Versuch unternommen wird, das ameri-
kanische Strafverfahren zu beschreiben, so geschieht dies vor dem Hintergrund, 

1 Die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes sind in der U.S. Constitution enumerativ aufgeführt. 
Sie erstrecken sich u.a. auf die Bereiche Zoll, Münzwesen, zwischenstaatlicher Handel, Konkurswe-
sen, Post und geistiges Eigentum. Soweit eine Materie dem Bund nicht übertragen worden ist, liegt 
die Kompetenz zum Erlaß von Strafbestimmungen bei den Staaten. Zu den Einzelheiten der Kompe-
tenzverteilung siehe Schmid, Das arnerikanische Strafverfahren, S. 22. f. (m.w.N.). 

2 LaFave I Israel, Crirninal Procedure, § 1.2, S. 3 f. 
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daß alle 51 Strafverfahren jedenfalls in ihren Grundzügen übereinstimmen3• 

Grundlegende Gemeinsamkeit aller 51 Strafverfahren ist die Ausgestaltung als 
Parteiprozeß (adversary system of adjudication). Im Parteiprozeß ist die Ermitt-
lung des Sachverhaltes und das Beschaffen der Beweise - anders als im deut-
schen Strafprozeß - nicht Aufgabe des Gerichtes, sondern eine Obliegenheit 
der Parteien4 • Es liegt demzufolge am Staatsanwalt, das für eine Verurteilung 
notwendige Belastungsmaterial zu sammeln, und Sache des Beschuldigten ist 
es, dem Gericht mögliche Entlastungsbeweise zu präsentieren. Demgegenüber 
besteht die vorrangige Aufgabe des Richters darin, in einer Art "Schiedsrichter-
funktion" darüber zu wachen, daß die Parteien in ihrer Auseinandersetzung die 
in Betracht kommenden Verfahrensregeln einhalten5. Im übrigen läßt sich das 
amerikanische Strafverfahren in vier Abschnitte einteilen, wobei der erste Ab-
s~:hnitt die Einleitung des Verfahrens ist6• 

3 Hierfür dürfte vor allem die gemeinsame geschichtliche Entwicklung aller Staaten verantwortlich 
sein. Hierzu heißt es bei Cook I Marcus, Criminal Procedure, S. 1-1 : ,.The crirninal justice system 
in the United States is the product of centuries of gradual development in England in combination 
with modern Constitutional theory and interpretation. The crirninal justice process in this country 
ist not, however, perfectly uniform. A majorurban center and a rural town share the same heritage 
and Constitution, yet their operations may vary considerably. Differences may exist between states, 
between a state and the federal system, and even between localities within a single state. Still, the 
basic pattem ist the same ... ". Von Bedeutung ist aber auch, daß der Gestaltungsspielraum der 
einzelstaatlichen ProreSgesetzgeber stets durch den von der Bundesverfassung vorgegeben Rahmen 
begrenzt ist und namentlich die Bill of Rights zahlreiche das Strafverfahren betreffende Bestimmun-
gen enthalten; siehe lAFave I Israel, Crirninal Procedure, § 1.2a, S. 3. 

4 Hinter diesem Prozeßmodell steckt die im anglo-amerikanischen Rechtskreis vorherrschende 
Überzeugung, daß ein offen ausgetragener Streit zwischen den unmittelbar am Streit Beteiligten 
(nämlich den Parteien) am ehestens geeignet sei, die Wahrheit ans Licht zu bringen. 

5 Zum Unterschied zwischen Parteiverfahren und Inquisitionsprozeß heißt es bei LAngbein, Com-
parative Crirninal Procedure: Germany, S. l:,.The crux of the difference between [American] 
common law and Continental procedure can be simply stated. It is the contrast between adversarial 
and nonadversarial fact-finding and law-applying. In the Anglo-American criminal (and civil) pro-
cedure the court takes virtually no responsibility for producing evidence and shaping legal issues. 
The parties and especially their lawyers - the adversaries - gather and produce evidence for a 
passive trier. In the Continental systems the court that decides the case also has the active role in 
investigating the facts and formulating the issues in dispute". 

6 Die anderen drei Abschnitte sind die Vorverfahren (unten III.), das Hauptverfahren (unten IV.) 
und die Rechtsmittelverfahren (unten V.). 
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II. Die Einleitung des Verfahrens 

A. Citation, Summons, Arrest 

In den Vereinigten Staaten kann ein Strafverfahren auf verschiedenen Wegen 
eingeleitet werden. In der Praxis spielen drei Alternativen eine Rolle7• Ein 
Strafverfahren kann zunächst durch eine polizeiliche oder ordnungsbehördliche 
Ladung des Verdächtigen eingeleitet werden8• Mit einer solchen Ladung (notice 
to appear, citation) wird der Empfänger aufgefordert, zu dem angegebenen Ter-
min vor Gericht zu erscheinen; lediglich bei leichten Übertretungen (z.B. Par-
ken im Halteverbot) kann von einem persönlichen Erscheinen abgesehen und 
ein schriftliches Verfahren durchgeführt werden. Die Ladung ist an besondere 
Formen nicht gebunden und kann von Polizeibeamten oder den sonst zuständi-
gen Personen auch mündlich ausgesprochen werden. Es liegt auf der Hand, daß 
diese Art der Verfahrenseinleitung nur bei minderschweren Schuldvorwürfen 
Erfolg verspricht. In der Praxis spielen polizeiliche oder behördliche Ladungen 
deshalb vor allem bei Verkehrsverstößen (traftic violations) und ähnlich gering-
fügigen Rechtsverstößen eine Rolle. 

Bei mittelschweren Delikten kann ein Strafverfahren auch durch eine gerichtli-
che Ladung des Verdächtigen eingeleitet werden9• Anders als polizeiliche oder 
behördliche Ladungen wird die gerichtliche Ladung (summons) dem Betroffe-
nen förmlich zugestellt. Das Gericht kann einen Verdächtigen nur auf Antrag 
förmlich laden. Zur Antragstellung sind in der Regel die zuständige Polizeibe-
hörde und der staatliche Ankläger berechtigt. Eine Ladung des Beschuldigten 
wird vom Gericht nur erteilt, wenn der Antragsteller - d.h. der Polizeibeamte 
oder Mitarbeiter der Anklagebehörde - dem zuständigen Richter glaubhaft 

7 Eine vierte Alternative, nämlich die Einleitung des Verfahrens durch die Zustellung einer auf 
eigenen - d.h. selbst initiierten - Ermittlungen der Grand Jury beruhenden Anklageschrift dieses 
Gremiums, der sog. "presentment", ist dagegen heute kaum noch von praktischer Bedeutung. 
Zusammenfassend heißt es bei Torcia, Wharton' s Crirninal Procedure, § 206 (S. 6 f.) : "A pre-
sentment is a written accusation of a crime found by a grand jury of its own motion and presented 
by it to the court [ ... ]. The presentrnent, as known to the common Iaw, is almostobsolete in the 
United States. Although it is still apart of the machinery of crirninal justice in a nurober of jurisdic-
tions, the practice of finding presentments has fallen largely into disuse". Vgl. auch 41 Am. Jur.2d 
lndictments and Informations § 1. 

• Stuckey, Procedures in the Justice System, S. 42 f.; Cook I Marcus, Crirninal Procedure, S. 1-4; 
vgl. auch Karlen I Schultz, Justice in the Accusation, S. 116, in: The Rights of the Accused. 

• Stuckey, Procedures in the Justice System, S. 54; Cook I Marcus, Crirninal Procedure, S. 1-4; 
siehe auch Karten I Schultz, Justice in the Accusation, S. 116, in: The Rights of the Accused. 


